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freien und transparenten Netzbetrieb, leichten 
und sicheren Anbieterwechsel und hohe Anbieter-
vielfalt sicher zu stellen. Dies bedeutet auch, dass 
bestehende Ungleichgewichte im europäischen 
Energiebinnenmarkt beseitigt werden und durch 
weitere Harmonisierungsverbesserungen ein ech-
tes „level playing field“ geschaffen wird.

8. Der derzeitige Fördermechanismus bei Erneu-
erbaren Energien wird der hohen Dynamik in die-
sem Bereich nicht mehr gerecht. Um Innovations-
treiber zu bleiben, muss sich die Förderung künf-
tig stärker an der Marktfähigkeit orientieren. Die 
EEG-Regelsätze gehören deshalb unverzüglich auf 
den Prüfstand und angepasst. Ziel muss es sein, 
den Anteil effizienter Erneuerbarer Energien 
durch attraktive Investitionsbedingungen auszu-
bauen und gleichzeitig alle Technologien schnellst-
möglich an den Strom- und Wärmemarkt heran-
zuführen.

9. Unser Vorsprung bei den klima- und ressourcen-
schonenden Energie- und Umwelttechnologien 
muss erhalten und ausgebaut werden. Hierzu sind 
die von der rot-grünen Koalition drastisch zurück-
gefahrenen Mittel für eine ideologiefreie Forschung 
und Entwicklung von Energietechnologien wie z.B. 
CCS mit den Erlösen aus dem Emissionshandel und 
auch mit Hilfe zusätzlicher Gewinne aus der 
Laufzeitverlängerung deutlich zu erhöhen.

10. Für einen Paradigmenwechsel im Bereich 
Mobilität sind technologieoffene Vorgaben zur 
Erreichung der CO2-Minderungsziele erforderlich. 
Dabei gilt es, die Kosteneffizienz, insbesondere die 
Minimierung der Kosten für Verbraucher und 
Volkswirtschaft, fest im Blick zu halten, sowie die 
Weiterentwicklung aller Antriebssysteme, Ver-
kehrsträger und Speichertechnologien zu unter-
stützen.

11. Die Förderung der Energieeffizienz auf der 
Nachfragerseite bietet ein enormes Potential zu 
Energie- und CO2-Einsparung. Deren wirtschaftli-
che Erschließung muss gerade im Bereich der 
energetischen Gebäudesanierung durch techno-
logieoffene Vorgaben und durch gezielte Anreize 
gefördert werden (siehe hierzu Empfehlungen unter 
„Energetische Gebäudesanierung vorantreiben – 
Stadtentwicklung bedarfsgerecht modernisieren!“).

12. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist 
sicherzustellen, indem heimische Energieressour-
cen erschlossen werden und zugleich gewährleis-
tet ist, dass Importeure wichtiger Energieroh-
stoffe auf Augenhöhe mit internationalen Part-
nern verhandeln. Hierzu ist auch eine aktive 
außenpolitische Unterstützung notwendig. Die 
hohe Abhängigkeit von Energieimporten, vor 
allem bei Öl und Gas, verlangt Energiepartner-
schaften mit Produzentenstaaten sowie die 
Diversifizierung der Bezugsquellen.

IX. Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum – 
 Vereinbarkeit statt Gegensatz! 
Unverzichtbar zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ist ein globaler Umwelt- 
und Klimaschutz, der alle Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer einbezieht. Um Ressourcen lang-
fristig zu schonen und negative Umweltauswirkungen zu vermindern, ist zudem ein sparsamer und effi-
zienter Rohstoffeinsatz notwendiger denn je. Deutsche Umwelt- und Klimaschutztechnologien sind welt-
weit gefragt und auch zukünftig ein Wachstumsmarkt. Die weltweit rasant gestiegene Nachfrage nach 
effizienten, umwelt- und klimafreundlichen Technologien ist eine Chance, die deutsche Unternehmen 
nutzen wollen. Umso wichtiger ist es, dass sie sich auch künftig auf globalen Märkten behaupten können. 
Dies kann nur durch eine Umweltschutzpolitik mit Augenmaß gelingen, die die richtigen Anreize setzt, 
den Industriestandort Deutschland stärkt und die Wettbewerbsfähigkeit sichert. 

1. Realistische Erwartungen an Verabschiedung 
eines globalen Klimaschutzabkommens in Kopen-
hagen stellen! Ein neues Klimaschutzabkommen 
wird erst dann möglich, wenn sich die USA und 
China schon im Vorfeld der Verhandlungen zu ver-
bindlichen Absprachen bekennen. Die Teilnehmer 
des europäischen Emissionshandels müssen dafür 
sorgen, dass mit den Einnahmen aus dem Emis-
sionshandel der Aufbau einer Infrastruktur in 
schwach entwickelten Ländern voran gebracht 
wird. Auch die Entwicklungs- und Schwellenländer 

können ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, z.B. 
durch Verzicht auf die Abholzung der tropischen 
Regenwälder in Staaten wie Brasilien und Indone-
sien. Global gültige Emissionsobergrenzen und 
Finanzierungsmechanismen zum Erreichen dieser 
Ziele sind zur Erhaltung unseres Industriestand-
ortes ebenso notwendig wie eine faire Kosten- 
und Lastenverteilung mit weltweit gleichen 
Bedingungen. Technologietransfer ist notwendig, 
setzt aber internationale Regeln für Schutzrechte 
voraus.
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2. Strompreissteigerungen für energieintensive 
Branchen schnellstmöglich ausgleichen! In den 
ersten beiden Emissionshandelsperioden sind die 
Strompreise aufgrund des Emissionshandels mas-
siv gestiegen. Mit der erneute Verknappung der 
Emissionsrechte ab 2013 ist eine weitere Steige-
rung der Strompreise absehbar. Um Wettbewerbs-
verzerrungen im Vergleich zu den nicht am 
Emissionshandel teilnehmenden Industrienatio-
nen einzudämmen und den Standort Deutschland 
für energieintensive Branchen zu sichern, müssen 
schnellstmöglich die durch den Emissionshandel 
verursachten Strompreiserhöhungen durch geeig-
nete Entlastungen EU-konform kompensiert werden.

3. Frühzeitig wirksame Ausnahmeregelungen für 
vom „carbon leakage“ betroffene Branchen beim 
Emissionshandel schaffen! Energieintensive 
Branchen, die starkem internationalen Wett-
bewerb ausgesetzt sind, müssen auf EU-Ebene 
schnellstmöglich festgelegt werden. Nur so kön-
nen langfristig Rechts- und Planungssicherheit 
erreicht sowie Produktions-, Emissions- und 
Arbeitsplatzverlagerungen vermieden werden. 
Zusätzliche Emissionshandelssysteme für Luft-
schadstoffe wie Stickoxide oder Schwefeldioxid 
sind nicht erforderlich.

4. Umweltpolitischen Instrumentenmix auf den 
Prüfstand stellen! Unternehmen und Verbraucher 
werden durch eine massive Abgabenlast, überbor-
dende Bürokratie sowie energie- und klimaschutz-
politische Doppelregelungen zunehmend er-
drückt. Die Vielzahl der Instrumente hat zu 
Fehlanreizen und Ineffizienzen geführt. Ein 
Beispiel ist die neue Ökoeffizienz-Richtlinie der EU, 
mit der den Unternehmen Vorschriften bei der 
Produktion und Gestaltung ihrer Produkte ge-
macht werden. Diese Regelungen müssen anhand 
von Effizienzkriterien umfassend überprüft und 
wenn nötig angepasst werden, um, ohne 
Minderung des Schutzniveaus, eine spürbare 
Entlastung der Bürger und Industrie zu erreichen. 

5. Moderne Rohstoffstrategie entwickeln! Um die 
Versorgung Deutschlands mit strategischen 
Rohstoffen sicherzustellen, sind ein funktionieren-
der Wettbewerb auf den Rohstoffmärkten sowie 
neue Transportwege und Bezugsquellen unerläss-
lich. Zudem muss die Ressourceneffizienz deutlich 
gesteigert werden. Der freie Zugang zu Rohstof-
fen aus heimischen und ausländischen Quellen 
muss gesichert sowie neue Unternehmenspartner-
schaften mit Rohstoffländern außen- und sicher-
heitspolitisch flankiert und gefördert werden. 

6. Subsidiaritätsprinzip in der Abfall- und Ab- 
wasserentsorgung sowie der Wasserversorgung 

konsequent anwenden! Um bessere Leistungen 
und niedrigere Preise anbieten zu können, muss 
die Stärkung des Wettbewerbs in der Entsorgungs-
wirtschaft, bei gleichzeitiger Einhaltung angemes-
sener Versorgungs- und Qualitätsstandards, 
Priorität haben. Notwendig sind gleiche Markt-
zutrittsvoraussetzungen sowie die steuerliche 
Gleichbehandlung privater und kommunaler 
Unternehmen. Zudem müssen die Regelungen der 
EU-Abfallrahmenrichtlinie 1:1 in deutsches Recht 
umgesetzt und bestehende Regelungen auf ihre 
Effizienz und Ziele hin überprüft werden. Die 
Abwasserabgabe hat ihr Ziel erreicht und sollte 
abgeschafft werden.

7. Akzeptanz der Gentechnologie fördern und 
Potenziale weiter ausschöpfen! Moderne Bio-
technologie ist beim Klimaschutz, der Rohstoff-
versorgung, der Ernährung und in der Medizin 
nicht mehr wegzudenken. Mit ihr lassen sich z.B. 
neue, wirksamere Medikamente entwickeln sowie 
Pflanzensorten ertragreicher und widerstandsfä-
higer gegen Krankheiten machen. Die gesellschaft-
liche Akzeptanz der grünen, weißen und roten 
Biotechnologie muss dringend erhöht werden. 
Chancen und Risiken müssen öffentlich diskutiert 
werden. Die Zulassung gentechnisch veränderter 
Organismen sollte künftig ausschließlich nach 
wissenschaftlichen statt nach ideologischen 
Kriterien erfolgen. Forschung und Entwicklung 
sind durch die Einführung einer steuerlichen 
Forschungsförderung sicherzustellen. Nur so kön-
nen die Chancen und Potenziale dieser Technologie 
noch stärker genutzt werden.

8. Keine verpflichtenden Energiemanagement-
systeme! Der Spitzenausgleich aus der Ökosteuer 
muss über das Jahr 2013 hinaus fortgeführt wer-
den. Der Einführung eines einheitlichen verpflich-
tenden Energiemanagementsystems (EMS) im 
Gegenzug zur Entlastung bei der Energie- und 
Stromsteuer stehen wir kritisch gegenüber. Schon 
heute nutzen viele Unternehmen ein individuell 
auf ihre Bedürfnisse angepasstes EMS. Eine 
Einschränkung dieser Handlungsfreiheit nutzt 
weder der Umwelt, noch trägt sie zum Bürokratie-
abbau bei. 

9. Biomassestrategie wirtschaftsverträglich aus-
gestalten! Nach dem Vorbild des im Frühjahr 2009 
novellierten Biokraftstoffquotengesetzes müssen 
sich die Quoten für den Einsatz nachhaltig produ-
zierter Biokraftstoffe im Mobilitätssektor an den 
technisch begrenzten Beimischungsmöglichkeiten 
sowie an der nachhaltig verfügbaren Biomasse 
orientieren. Eine Quotenerhöhung über den aktu-
ellen Stand hinaus würde ebenso wie zusätzliche 
Steuersubventionen für reine Biokraftstoffe Wirt-
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schaft und Verbraucher mit steigenden Mobilitäts-
kosten belasten. Markt- und Technologieoffenheit 
müssen noch stärker als bisher Richtschnur bei 
der Ausgestaltung der Biomassestrategie sein. 

10. Europäische Vorschriften 1:1 umsetzen! Die 
EU-Richtlinie zu Industrieemissionen (IVU-Richt-
linie) und die EU-Energiedienstleistungsrichtlinie 
(EDL) sollten europaweit einheitlich und technolo-
gieoffen umgesetzt sowie weitere Verschärfungen 
und Belastungen, z.B. durch unnötige Berichts-
pflichten, vermieden werden. Die Einführung des 
Global Harmonized System (GHS) zur Einstufung 
und Kenzeichnung chemischer Stoffe darf nicht 
zu unangemessenen Verschärfungen in nachgela-
gerten Vorschriften führen, die auf die Einstufung 
nach GHS Bezug nehmen. Auch die Novellierung 
der EU-Biozid-Richtlinie muss mit Augenmaß 
geschehen. Dies kann nur gelingen, wenn der 

Schutz vor Bioziden und der Schutz durch Biozide 
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Eine 
europäische Bodenschutzrichtlinie wird abge-
lehnt, da sie zu erheblichen Kosten und mehr 
Bürokratie führt, ohne einen zusätzlichen Nutzen 
für die Umwelt.

11. Nutzen von Verbraucherschutzgesetzen auf 
den Prüfstand zu stellen! Die Verbraucherpolitik 
muss einfach, praktikabel und an den Bedürfnissen 
der Bürger orientiert sein, ohne den Markt über-
zuregulieren. Im Rahmen von Gesetzesfolgenab-
schätzungen gehört der Nutzen von Gesetzen auf 
den Prüfstand. Es muss auf den mündigen 
Verbraucher gesetzt werden, der selbstbestimmte 
Entscheidungen treffen kann. Verbraucherpolitik 
darf nicht bevormunden.

1. Regelungen zur Zinsschranke schnellstmöglich 
nachbessern! Die Krise hat die Finanzierungs-
bedingungen für Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen spürbar verschlechtert. Diese 
Wirkung wird durch die Zinsschranke noch ver-
schärft. Um Investitionen anzukurbeln und den 
Mittelstand zu stärken, muss die Zinsabzugs-
begrenzung von 30 auf 50 Prozent des EBITDA 
angehoben sowie die Anwendung in Verlustphasen 
ausgeschlossen werden. Die Umwandlung der 
Freigrenze in einen Freibetrag setzt ein wichtiges 
Signal für die Rechtssicherheit der Unternehmen. 
Grundsätzlich sollte die Zinsschrankenregelung 
nur missbräuchliche Fremdfinanzierungen erfassen.

2. Vermietete Gewerbe- und Wohnimmobilien bei 
der Erbschaftsteuer gleich stellen! Die Erbschafts-
steuerreform 2009 hat zu einer Benachteiligung von 
Immobilienunternehmen geführt, die überwiegend 
Gewerbeimmobilien vermieten. Diese Ungleich-

behandlung gegenüber Unternehmen, die Wohn-
immobilien vermieten, muss beseitigt werden. 

3. Energetische Sanierungen deutlich steigern! 
Um den Sanierungsstau bei Bestandsgebäuden 
von ca. 190 Mrd. Euro aufzulösen, die Klima-
schutzziele zu erreichen und den massiven Anstieg 
der Wohnnebenkosten abzufedern, muss die 
Effizienz der Fördermaßnahmen auf den Prüfstand 
gestellt werden. Vorfahrt müssen transparente 
Instrumente, wie z.B. das vom Wirtschaftsrat ent-
wickelte Prämienmodell für die Energieeinsparung, 
erhalten. Dazu sollten finanzielle Mittel des zwei-
ten Konjunkturprogramms haushaltsneutral um-
gewidmet werden. Gleichzeitig notwendig sind 
verkürzte degressive Abschreibungszeiträume für 
energetische Sanierungsmaßnahmen, um diese 
wirtschaftlich zu gestalten. Alternativ denkbar 
wären auch zeitlich befristete Sonderabschrei-
bungen. Die hierdurch ausgelösten Investitionen 

Alle Sachverständigen stimmen darin überein, dass das größte und kostengünstigste Potenzial zur CO2-
Reduzierung in der energetischen Gebäudesanierung liegt. Dennoch kommt dieses Thema nicht voran. 
Die deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft muss in der 17. Legislaturperiode deutlich stärker 
in den politischen Fokus rücken. Mit einem Anteil von rund 20 Prozent am Bruttoinlandsprodukt und 
ca. 3,8 Millionen Beschäftigten hat sie eine herausragende Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft.
 
Die Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums, die Anpassung der Wohnungsbestände an demografische 
Veränderungen sowie die Erhöhung der Wohneigentumsquote und die Ankurbelung der energetischen 
Gebäudesanierung sind zentrale Herausforderungen der kommenden Jahre. Nur mit verlässlichen 
nationalen und europäischen Rahmenbedingungen, flexiblen Anreizmechanismen und einer wachs-
tumsfreundlichen Steuerpolitik wird die Bereitschaft steigen, Investitionsbremsen in der Immobilien-
wirtschaft zu lösen. 

X.  Energetische Gebäudesanierung vorantreiben – 
 Stadtentwicklung bedarfsgerecht modernisieren!
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XI. Neuer Ordnungsrahmen für die Finanzmärkte – 
 Stabilität durch internationale Standards!
Die Finanzkrise hat uns eine Reihe von Fehlentwicklungen schmerzlich vor Augen geführt: Globale 
Ungleichgewichte, eine überzogene expansive Geld- und Fiskalpolitik insbesondere in den USA, das 
Versagen der Rating-Agenturen sowie massive Aufsichtsdefizite haben die Finanzmärkte weltweit an 
den Abgrund geführt. Umso wichtiger ist es, dass auf dem G20- Gipfel in Pittsburgh der Grundstein für 
einen globalen Regulierungsrahmen entwickelt wurde, um einer Wiederholung des Finanzdesasters 
vorzubeugen und neues Wachstum nicht zu behindern. Nur wenn die notwendigen Reformen ent-
schlossen durchgesetzt und weltweit verbindliche Standards eingeführt werden, kann es gelingen, 
Regulierungs- und Aufsichtsarbitrage künftig auszuschließen und das Vertrauen in unsere freiheitliche 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wieder zu festigen.

würden zur Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen im Handwerk und der Bauwirtschaft und 
einer besseren Klimabilanz beitragen. Die EU- 
Gebäudeeffizienzrichtlinie sollte einheitlich und 
technologieoffen in Europa umgesetzt werden. 

4. Kosten und Nutzen von Sanierungen fair zwi-
schen Mietern und Eigentümern verteilen! Nur 
durch eine Anpassung des Mietrechts können 
zusätzliche Sanierungsimpulse ausgelöst werden. 
Für Wohnräume sollte eine Mieterhöhung künftig 
nach § 559 BGB erleichtert werden. Dies muss erst 
recht gelten, wenn eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Durchführung energetischer Sanierungen 
besteht. Energetische Maßnahmen müssen als 
Zuschläge im Mietspiegel Niederschlag finden. Die 
Anforderungen an die Ankündigung von Moderni-
sierungsmaßnahmen müssen dringend erleichtert 
werden. Zudem ist die Möglichkeit des Wärme-
Contractings gesetzlich zu fixieren. Für Klima- und 
Effizienzmaßnahmen sollte die Duldungspflicht 
des Mieters nach § 554 BGB ausgedehnt werden. 

5. Fördermittel für Mietwohnungsneubau geziel-
ter einsetzen! Die Neubautätigkeit ist in einigen 
Regionen auf einen historischen Tiefststand ge-
sunken. Um einer zunehmenden Wohnraum-
knappheit in Ballungsgebieten zu begegnen, müs-
sen die bestehenden Fördermaßnahmen künftig 
zielgerichteter als bisher und an den Marktgege-
benheiten orientiert erfolgen. Zudem sind geziel-
te steuerliche Maßnahmen in Form verbesserter 
Abschreibungsmöglichkeiten sinnvoll. Eine 
Gießkannenförderung, z.B. für Gebiete mit hohem 
Leerstand, muss vermieden werden. 

6. Altersgerechtes Wohnen verbessern! Die Versor-
gung mit altersgerechtem, bezahlbarem Wohn-
raum sowie die Erweiterung der Betreuungs- und 
Pflegeangebote für Senioren gehören zu den vor-
dringlichsten Zukunftsaufgaben. Ziel muss es sein, 
älteren Menschen eine barrierereduzierte Nut-

zung sowie die ambulante Pflege in der eigenen 
Wohnung zu ermöglichen. Hierzu müssen die 
gesetzlichen Regelungen für einen altersgerech-
ten Um- und Neubau angepasst werden. 

7. Stadtumbau zielgerichtet fortsetzen, Wohn-
eigentumsquote erhöhen! Mit der Weiterführung 
eines bedarfsgerechten Stadtumbaus kann am 
besten auf demografische Veränderungen und 
den Paradigmenwechsel in der Mobilität reagiert 
werden. Nur so sind lokale Wohnungsmärkte wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen und lebendige 
Städte zu erhalten. Notwendig ist ein gezielter, 
bedarfsgerechter Rück- und Umbau des Woh-
nungsbestandes, bei dem private Investoren kon-
sequenter einbezogen werden müssen. Die neue 
Eigenheimrente muss attraktiver und unbürokra-
tischer gestaltet werden. Bis die Effekte eintreten, 
muss ein befristeter Schuldzinsenabzug zur Ein-
kommensteuer möglich sein, um die im europä-
ischen Vergleich geringe Wohneigentumsquote zu 
erhöhen.

8. REIT-Gesetz korrigieren! Der Anwendungsbereich 
des REIT-Gesetzes muss auf Wohnimmobilien aus-
gedehnt werden. Deutsche REITs sollten wie aus-
ländische in deutsche Wohnimmobilien investie-
ren können. Hierdurch ließen sich vor allem für 
mittelständische Unternehmen Impulse für den 
Wohnungsbau auslösen und zusätzliche Steuer-
einnahmen generieren. Zudem sind eine Verlän-
gerung der Exit-Tax um mindestens 3 Jahre sowie 
die gesetzliche Absicherung des REIT-Status gegen 
Maßnahmen Dritter notwendig.

9. Maklerrecht nutzerfreundlich anpassen! Für 
einen fairen und leistungsorientierten Wett-
bewerb, gerade in Zeiten mangelnden bezahlba-
ren Wohnraums, muss die Schaffung klarer Auf-
tragsverhältnisse und einer für Erwerb oder 
Anmietung wesentlichen Maklerleistung notwen-
dige Provisionsvoraussetzung sein.
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1. Glaubwürdige Exit-Strategien entwickeln. Die 
ordnende Hand des Staates spielt als Brücken-
bauer aus der Krise eine wichtige Rolle. Der Staat 
ist jedoch weder der bessere Unternehmer noch 
Banker. Daher müssen bereits heute glaubwürdi-
ge Exit-Strategien für einen schnellen Rückzug des 
Staates für die Zeit nach der Krise entwickelt wer-
den. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
ist ein international abgestimmtes Vorgehen drin-
gend erforderlich. 

2. Vergütung an langfristigem Erfolg ausrichten. 
Deutschland hat hier mit dem Vorstands ver-
gütungsgesetz und der Schärfung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex bereits wichtige 
Weichenstellungen vorgenommen. Jetzt gilt es, 
diese auch in Form von international gültigen 
Grundsätzen weltweit zu verankern. Bonus-
zahlungen müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zum Grundgehalt stehen und den „gol-
denen Handschlag“ bei Misserfolg darf es nicht 
mehr geben, stattdessen muss Fehlverhalten künf-
tig sanktioniert werden können und die Frage 
nach der Verantwortung von Entscheidungs-
trägern grundsätzlich geklärt werden. Gesetzliche 
Gehaltsobergrenzen sind dagegen weder prakti-
kabel noch zielführend. In einer Marktwirtschaft 
müssen die grundlegenden Entscheidungsrechte 
der Eigentümer gewahrt bleiben und verantwor-
tungsbewusst ausgeübt werden.

3. Eigenkapitalanforderungen mit Augenmaß 
erhöhen. Die Krise hat gezeigt, dass höhere 
Eigenkapitalquoten absolut notwendig sind. Die 
generelle Anhebung des regulatorischen Mindest-
kapitals mitten in der Krise würde aber die ohne-
hin angespannte Kreditvergabesituation weiter 
verschärfen und die wirtschaftliche Erholung 
gefährden. Deshalb muss ein verbindlicher Zeit-
plan mit intelligenten Übergangsfristen für die 
Einführung verschärfter Kapitalanforderungen 
aufgesetzt werden. Dabei sind risikoadäquate 
Kapitalunterlegungen sinnvoll, die im Einklang 
mit den übernommenen Risiken der Institute ste-
hen sollten. Bewährte Kapitalbestandteile, wie 
stille Einlagen, müssen auch künftig dem 
Eigenkapital zurechenbar sein.

4. Basel II weiterentwickeln – Liquiditätspuffer 
schaffen. Transparenz kann nur geschaffen wer-
den, wenn es gelingt die Bilanzierungsregeln 
international zu harmonisieren. Umso wichtiger 
ist es, dass das International Accounting Standards 
Board (IASB) schnellstmöglich einheitliche und 
verbindliche globale Rechnungslegungsstandards 
entwickelt. Auch Basel II muss endlich weltweit – 
insbesondere in den USA – umgesetzt werden. 
Gleichzeitig gilt es, die prozyklischen Elemente 

von Basel II abzumildern. Stattdessen sollten künf-
tig in wirtschaftlichen Aufschwungphasen 
Kapitalpuffer als Vorsorge für künftige Kredit-
ausfälle aufgebaut werden, die in Abschwung-
phasen wieder aufgelöst werden können 
(„Dynamic Provisioning“).

5. Schaffung einer internationalen Insolvenz-
ordnung für Finanzinstitute. Ein „too big to fail“ 
auf Kosten des Steuerzahlers darf es nicht mehr 
geben. Um früher und wirksamer eingreifen zu 
können, wenn Banken in Schwierigkeiten kom-
men, brauchen wir dringend ein Konzept zur 
Restrukturierung oder notfalls zur Abwicklung 
der Institute. Besonders für systemrelevante und 
international hoch vernetzte Banken müssen 
Fragen der Lastenteilung im internationalen, 
zumindest im europäischen Kontext rechtssicher 
gelöst werden. Auch Anteilseigner und Gläubiger 
müssen im Rahmen eines Tausches von Eigen-
kapital gegen Schulden (Dept-for-Equity-Swaps) in 
Krisensituationen entsprechend einbezogen wer-
den.

6. Internationale Finanzaufsicht schlagkräftiger 
gestalten. Künftig muss auf die globale Über-
wachung der Systemstabilität und die Aufsicht 
über grenzüberschreitende Institute ein deutlich 
stärkerer Fokus gelegt werden. Konkrete Maß-
nahmen zur Schaffung eines globalen Kredit- und 
Risikoregisters müssen deshalb ebenso vorange-
trieben werden, wie die Einführung eines wirklich 
funktionierenden Frühwarnsystems. Umso drin-
gender ist es, die Zusammenarbeit und Koordina-
tion von Internationalen Währungsfonds, Financial 
Stability Board, Europäischen Rat für Systemrisiken 
und nationalen Aufsichtsbehörden deutlich zu 
verbessern.

7. Zersplitterung der Bankenaufsicht in Deutsch-
land aufheben. Um vergleichbaren Krisen vorzu-
beugen, muss auch die Effizienz der Aufsicht in 
Deutschland gestärkt werden. Der Wirtschaftsrat 
plädiert deshalb für eine Zusammenlegung der 
Aufsichtskompetenzen unter dem Dach der 
Bundesbank. Eine Konzentration der Aufsicht im 
Rahmen eines Holding Modells bündelt die geld-
politische, volkswirtschaftliche und aufsichts-
rechtliche Expertise und ermöglicht ein schnelle-
res und abgestimmteres Handeln.

8. Neues Geschäftsmodell für Rating-Agenturen 
entwickeln. Auch wenn auf europäischer Ebene 
erste Schritte für eine stärkere Regulierung einge-
leitet wurden, fehlt bislang ein globaler Ansatz 
zur besseren Überwachung von Rating-Agenturen 
mit dem Ziel, Interessenkonflikte zwischen Bera-
tung und Bewertung zu beseitigen. Damit Ratings 
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XII.  Für ein wettbewerbsfähiges 
  und bürgernahes Europa!
Gerade vor dem Hintergrund wachsender globaler Herausforderungen, wie der Finanz- und Wirtschafts-
krise und dem Klimawandel, brauchen wir ein starkes und handlungsfähiges Europa dringender denn 
je. Die fortschreitende Integration ist zwar Voraussetzung für eine starke Stimme Europas in der Welt 
und ein entscheidender Schlüssel für Wachstum und Beschäftigung, aber Europa muss auch die 
Menschen wieder mitnehmen. Ansonsten droht Europa durch eine zentralistische und demokratisch 
zweifelhaft legitimierten Bürokratie die Abkopplung vom Bürger und zu einer Veranstaltung der Eliten 
zu werden. Umso mehr stehen die nationalen Abgeordneten in der Verantwortung ihre neuen 
Kompetenzen verantwortungsvoll zu nutzen und Europapolitik für die Bürger sichtbar und erfahrbar 
zu gestalten. Das bedeutet auch, dass Brüssel künftig nicht mehr nach dem Motto: „Die Europäer 
waren’s. Wir müssen es nur umsetzen“ als Sündenbock für unpopuläre Entscheidungen missbraucht 
werden darf.

auch in Zukunft grenzüberschreitend vergleichbar 
sind und Wettbewerbsverzerrungen vermieden 
werden, müssen internationale Mindeststandards 
festgelegt werden. Dafür ist eine Weiterentwick-
lung des IOSCO-Verhaltenskodex und die Ver-
besserung der bankenaufsichtsrechtlichen Aner-
kennung von Rating-Agenturen durch das Basler 
Komitee notwendig.

9. Nachhaltiges Wachstum schaffen – globalen 
Ungleichgewichten begegnen. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich massive Ungleichgewichte 
in den internationalen Leistungsbilanzen aufge-

baut. Während einige Länder, wie die USA, maxi-
male Defizite angehäuft haben und auch die 
Bevölkerung bereit war, sich bis an die Halskrause 
zu verschulden, haben Länder wie China, Japan 
und Deutschland vom Konsumverhalten der 
Importländer profitiert und erhebliche Über-
schüsse erzielt. In Zukunft werden wir uns auf 
ausgeglichenere Handelsbilanzen einstellen müs-
sen – nur ein sektoral und geographisch ausgewo-
genes Wachstum kann nachhaltig sein. Deutsch-
land muss daher den hohen Offenheitsgrad seiner 
Volkswirtschaft beibehalten, sollte aber gleichzei-
tig auch die eigene Binnennachfrage stärken.

1. Lissabonstrategie überprüfen und neue Wett-
bewerbsagenda entwickeln. Das Ziel Europa bis 
2010 zur dynamischsten Region der Welt zu 
machen ist gescheitert. Gleichzeitig drohen 
EU-Initiativen in den Bereichen Umwelt, Verbrau-
cher und Soziales die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit von europäischen Unternehmen unver-
hältnismäßig zu belasten. Umso dringender ist es, 
eine neue und effektiv koordinierte Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung für die Zeit nach 
2010 zu entwickeln. Diese muss konsequent nach 
dem Prinzip „Vorfahrt für Wettbewerbsfähigkeit“ 
auf marktwirtschaftliche Reformen ausgerichtet 
sein und wirtschaftliche Freiheit sowie Innova-
tionsfähigkeit stärken. Denn eine Strategie, die 
Arbeitsplätze schafft, ist gleichzeitig die beste 
Sozialpolitik.

2. Stabilitäts- und Wachstumspakt als Grundlage 
einer stabilen Wirtschafts- und Währungsunion 
stärken. Die Vorschläge der französischen 
Regierung, krisenbedingte Schulden gesondert zu 
erfassen und somit die Maastricht-Kriterien auf-
zuweichen, müssen dringend abgewehrt werden. 
Die Vereinbarungen sind ausreichend flexibel und 
erlauben es der Finanzpolitik, auch in Krisen-
situationen angemessen zu reagieren. Stattdessen 

gilt es, glaubwürdige „Exit-Strategien“ zu ent- 
wickeln, um die Überschuldung durch überfällige 
Strukturreformen zurückzuführen. Ab 2011 muss 
daher mit einer substanziellen Sanierung der 
Staatsfinanzen begonnen werden. Die Länder mit 
der höchsten Verschuldung müssen dann die 
staatliche Defizitquote um deutlich mehr als die 
vom Stabilitätspakt geforderten 0,5 % jährlich 
senken. Eine Situation wie 2007, als trotz guter 
Konjunkturlage sieben der damals 13 Mit-
gliedsstaaten der Währungsunion ein zum Teil 
drastisches Haushaltsdefizit aufwiesen, darf sich 
nicht wiederholen.

3. EU-Haushalt modernisieren statt Haushalts-
volumen erhöhen. Die EU braucht nicht mehr Geld 
– der derzeitige Haushalt von 1 % des EU-Brutto-
nationaleinkommens ist angemessen. Die Zusam-
mensetzung des EU-Haushalts spiegelt jedoch in 
keiner Weise die aktuellen und künftigen 
Herausforderungen wider. In der Finanzplanung 
2007 – 2013 liegt der Anteil der Ausgaben für zu-
kunftsorientierte Bereiche wie Forschung, Ent-
wicklung und Innovation lediglich bei knapp 8 % 
– alleine der Anteil für Landwirtschaft beträgt 
dagegen 34 %. Hier muss die EU umdenken und 
durch Reformen auf der Ausgabenseite wichtige 
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Impulse in Richtung Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit setzen.  

4. Subsidiaritätsprinzip konsequent verwirkli-
chen und überzogene Harmonisierung bewährter 
nationaler Verfahren vermeiden. Klar ist: Die Be- 
deutung europäischer Lösungen nimmt weiter zu 
und die EU kann in der globalen Arena nur mit 
geeinter Stimme mitreden. Klar ist aber auch: Was 
die Mitgliedstaaten oder Regionen allein und 
näher am Menschen regeln können, darum muss 
sich die EU nicht kümmern. Deshalb darf das 
Subsidiaritätsprinzip nicht bloß ein Lippen-
bekenntnis sein, sondern muss dafür sorgen, dass 
die Integration dort vorangetrieben wird, wo es 
einen wirklichen europäischen Mehrwert gibt und 
dort beschränkt wird, wo sie gegen das Sub-
sidiaritätsprinzip verstößt. Die Kompetenzen für 
Themen wie Bildung, Soziales und Steuern müs-
sen daher weiterhin bei den Nationalstaaten blei-
ben.

5. Kampf gegen die Bürokratie durch die Ein-
führung eines europäischen Normenkontrollrats 
forcieren. Das Ziel, bis 2012 die Bürokratielasten in 
der EU um 25 % zu verringern, muss Verpflichtung 
sein und als Nettoentlastung verstanden werden. 
Umso wichtiger ist es, neben einer kurzfristigen 
Entrümpelung bereits vorhandener Gesetze auch 
künftige Vorhaben entsprechend bürokratiearm 
aufzubauen. Deshalb setzt  sich der Wirtschaftsrat 
für die Einrichtung eines europäischen Normen-
kontrollrats und die effektive Durchführung von 
Gesetzesfolgenabschätzungen unter frühzeitiger 
Beteiligung der Wirtschaft ein. Gerade in Zeiten 
der Krise gilt es, neue Belastungen für europäische 
Unternehmen zu vermeiden. Laufende Initiativen, 

die sich in sinnloser Detailregulierung verzetteln 
wie Sammelklagen nach amerikanischem Vorbild 
oder die Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie, die 
nach der Glühbirne nun auf alle Produkte wie 
Möbel, Kleidung und Nahrungsmittel ausgedehnt 
werden soll, müssen daher dringend aufgehalten 
werden.

6. Zusammenarbeit zwischen nationalen und 
europäischen Institutionen verbessern – Europa-
politik sichtbarer gestalten. Die europapolitischen 
Einflussmöglichkeiten von Bundestag und 
Bundesrat werden künftig erheblich gestärkt. 
Umso dringender ist es, dass sie ihre Europa-
tauglichkeit weiterentwickeln und ihre Koordi-
nation in Europafragen intensivieren. Auch für die 
Zusammenarbeit zwischen Europäischem Parla-
ment und den nationalen Abgeordnetenhäusern 
müssen dringend neue Wege der Zusammenarbeit 
gefunden und wirkungsvolle Mechanismen zur 
Vor- und Nachbereitung von Gesetzgebungsver-
fahren entwickelt werden. Daher sollten Vertreter 
nationaler Ausschüsse in Sitzungen der entspre-
chenden Ausschüsse des Europäischen Parlaments 
künftig verstärkt einbezogen werden.

7. Auf Vertiefung vor Erweiterung setzen. Die 
Erweiterung der EU von 15 auf 27 Mitgliedstaaten 
innerhalb weniger Jahre hat großer Anstrengungen 
bedurft. Daher treten wir für eine Phase der 
Konsolidierung ein, in der die Festigung der Iden-
tität und der Institutionen der Europäischen 
Union Vorrang vor weiteren EU-Beitritten hat. Das 
Prinzip der vollständigen Kriterienerfüllung vor 
einem Beitritt muss der Leitgedanke bei zukünfti-
gen Beitrittsverhandlungen sein.
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